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2. andere Leistungskennziffern auf der Grundlage 
technischer Parameter, technologischer und anderer 
Unterlagen, der Planaufgaben, des betrieblichen 
Rechnungswesens und der im sozialistischen Wett
bewerb gewonnenen Erkenntnisse festgelegt 
werden;

3. durch Ordnung und Disziplin auf dem Gebiet der 
Technik, Technologie und Organisation der Pro
duktion sowie durch die Anwendung neuer Arbeits
methoden und durch die Qualifizierung der Werk
tätigen die Einheit von technischer Begründung 
und Erfüllbarkeit der Arbeitsnormen gesichert 
wird. Technisch begründete Arbeitsnormen müssen 
nach entsprechender Einarbeitung von den Werk
tätigen erfüllt werden können, die für die betref
fende Arbeit geeignet sind, die notwendige Quali
fikation nachweisen und die Arbeitszeit voll aus
nutzen. Das gleiche gilt für andere Leistungskenn
ziffern.

(3) Der Betriebsleiter hat zu gewährleisten, daß die 
Ausarbeitung technisch begründeter Arbeitsnormen und 
anderer Leistungskennziffern gemeinsam mit den 
Werktätigen erfolgt und ihre Vorschläge zur Verbesse
rung der Technik, Technologie, Produktions- und Ar
beitsorganisation verwirklicht werden.

§ 10 a

(1) Das Produktionskomitee des volkseigenen Groß
betriebes ist ein gesellschaftliches Organ der bewußten 
und schöpferischen Teilnahme der Werktätigen an der 
Verwirklichung des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung im Betrieb. Es wird von der Be
legschaft gewählt und ist ihr gegenüber rechenschafts
pflichtig. In ihm wirken die qualifiziertesten Arbeiter, 
Ingenieure, Ökonomen, Wissenschaftler und leitenden 
Kader sowie die Vertreter der gesellschaftlichen Or
ganisationen mit.

(2) Das Produktionskomitee trägt dazu bei, daß die 
entscheidenden Fragen des Betriebes kollektiv beraten 
werden und der Betriebsleiter auf dieser Grundlage 
wissenschaftlich begründete Entscheidungen treffen 
kann. Es hilft, die Übereinstimmung der Interessen des 
Kollektivs und der einzelnen Werktätigen mit den In
teressen der sozialistischen Gesellschaft ständig herbei
zuführen und den Werktätigen die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge zu erläutern.

(3) Die beratende und kontrollierende Tätigkeit des 
Produktionskomitees besteht darin:

a) an der Ausarbeitung und Durchführung der Per
spektiv- und Jahrespläne sowie der Rationalisie
rungskonzeption des Betriebes mitzuwirken,

b) die Erreichung des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes bei weltmarktfähigen, hochveredelten 
und qualitativ hochwertigen Erzeugnissen zu be^ 
schleunigen und die ständige Senkung der Kosten 
aller Erzeugnisse und Leistungen zu beeinflussen,

c) die Einhaltung der Koordinierungsvereinbarungen 
und Kooperationsverträge sowie die termin-, Sorti
ments- und qualitätsgerechte Erfüllung der vertrag
lich eingegangenen Verpflichtungen ständig zu ana
lysieren, um daraus Schlußfolgerungen für die Ver
besserung der Leitungstätigkeit auf diesen Gebieten 
abzuleiten,

d) auf die Qualifizierung und Entwicklung der Kader 
auf der Grundlage des Perspektivplanes Einfluß zu 
nehmen,

e) sich um die planmäßige Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen zu sorgen.

(4) Das Produktionskomitee stützt sich in seiner Tätig
keit auf die besten Erfahrungen der Werktätigen im so
zialistischen Wettbewerb, der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit und der Neuererbewegung und sorgt da
für, daß diese Erfahrungen zur Erreichung des höch
sten volkswirtschaftlichen Nutzens im Betrieb von allen 
Leitern in ihrer Arbeit berücksichtigt werden.

§ 10 b
(1) Das ökonomische Aktiv des volkseigenen Großbe

triebes wird zur Beratung wichtiger politischer, tech
nischer und ökonomischer Probleme des Betriebes ein
berufen und unterstützt den Betriebsleiter bei der 
Durchführung seiner Aufgaben. Es setzt sich aus den 
besten Arbeitern, Neuerern und Rationalisatoren, den 
besten Mitarbeitern der Rationalisierungsgruppen, den 
erfahrensten Ingenieuren und Ökonomen sowie den 
verantwortlichen Wirtschaftsfunktionären des Betriebes 
zusammen.

(2) Das ökonomische Aktiv des Betriebes läßt sich 
vom Betriebsleiter den Stand der Planerfüllung sowie 
die vor dem Betrieb stehenden Aufgaben erläutern und 
berät mit ihm ihre effektivste Lösung. Die Ergebnisse 
der Beratungen des ökonomischen Aktivs sind bei der 
Ausarbeitung und Durchführung der Perspektiv- und 
Jahrespläne sowie der Betriebskollektivverträge zu 
berücksichtigen.“

§ 4

§ 12 des Gesetzbuches der Arbeit erhält folgende Fas
sung:

„§ 12
(1) Die Werktätigen verwirklichen ihr Recht auf Mit

wirkung im Betrieb vor allem durch die betrieblichen 
Gewerkschaftsleitungen. Die betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen organisieren die schöpferische Mitwir
kung aller Werktätigen an der Ausarbeitung und Er
füllung der Pläne sowie an der Leitung des Betriebes 
und erziehen sie zu einem hohen sozialistischen Be
wußtsein.

(2) Die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen haben 
insbesondere das Recht:

1. an der Ausarbeitung der betrieblichen Perspekliv- 
und Jahrespläne mitzuwirken und vom Betriebs
leiter Rechenschaft über den Stand der Planerfül
lung zu fordern;

2. in den Produktionskomitees mitzuwirken und 
eigene Vorschläge zu unterbreiten;

3. im sozialistischen Wettbewerb die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit zu organisieren und die Neue
rerbewegung zu fördern;

4. die Ständigen Produktionsberatungen anzuleiten;
5. vom Betriebsleiter Maßnahmen zu fordern und bei 

ihrer Verwirklichung mitzuwirken, damit die kom
plexe sozialistische Rationalisierung zum Wohle der 
arbeitenden Menschen durch die ständige Steige
rung der Arbeitsproduktivität wirksam wird und 
besonders zur Erhöhung der Arbeitssicherheit führt 
und die Arbeit erleichert;


